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Kfz-Werkstatt - HU/AU
OLG Hamburg t3.4.201.6-3W 27/16
Bannerwerbting für Mobilfunktarif - ab 5,95€* mtl' (Ls')

REC HTS PREc H U NCSB E R lC HT 491 ¡REDER¡K THt ERTNC/ARNE LAMBRECHT

Die Rechtsprechung der lnstanzgerichte zum Markenrecht seit 20L5

RECHTSPRECHUNC

URHEBERRECHT ¿195 OLC München 25.8.2QL6-6U1092ht
Beweislast bei fehlender Zustimmung zur erstmaligen öffentlichen
Zugänglichmachung beí ,,Framing" - Die Realität lll

6RUR-RR 12/201,6
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526

526

BCH r2.4.2O:.6-Vl ZR 505/14
Zu lässigkeit ei ner Verdachtsberichterstattu n g ü ber Orga nentna h me

- Pressebericht über Organentnahme
BVerfG 10.3.2016 - 1 BvR 28441L3

Sch utz emotiona I isierter Au ßeru n gen d u rch Mein u n gsfrei heit

- Fall Kachelmann ([s.)

BGH 24.s.2016 -VtZR 496/L5
Celdentschädigung bei groben Beleidigungen nur per direkter SMS

- Beleidigung per SMS (ts.)

VERFAHRENS- UND 52t OLG Dresden 2.3.20L6-L4W!O6/L6
KO ST Ë N R E C H T Entbehrlichkeit einer Abmah nung im Zollnichtigkeitsverfah ren

- Angehaltene Mobiltelefone
52E OLC Frankfurt a. M. 23.6.2OL6-6W 60/t6

Unterbindung der Ausstrahlung eines Werbespots aufgrund Beschluss-

verfügung - Tagesfrist (ts.)

GRUR-RR
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Zur Wirksamkeit einer Widerrufsinformation bei einem
lmmobiliardarlehensverrrag (22.11.2016 - Xl ZR 434/15)
BGH: Mehrere Verbraucher als Darlehensnehmer eines Verbrau-
cherdarlehensvertrags - Widerrufsbefugnis jedes einzelnen Ver-
brauchers (1 1.10.2016 - XlZR482/15)
BGH: Wertersatzanspruch des Verkäufers nach Verbraucherwider-
ruf eines Katalysator-Kaufs nach erfolgtem Einbau und probefahrt
(t2.10.2016 -Vilt ZR ssl1s)

Gesetzgebung
EU-Kommission: Neuer Ansatz auf dem Gebiet der Unter-
nehmensinsolvenzen

BMW|: Versicherungsvertrieb - Referenteneritwurf für Umset_
zungsgesetz zur europäischen Richtlinie
BMJV: Neue Unternehmensform im Genossenschafts-/úereins-
recht

Aufsatz

D¿ Raimond Emde, RA

BB-Rechtsprechungsreport zum Vertriebsrecht 20l 5 _
Teil2
Seit 2007 gibt der Verfasser in seinem jährlich erscheinenden Re_
port einen Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechung
zum Vertriebsrecht im abgelaufenen Ber¡chtsjahr. Schwerpunkte
des in Heft 47 erschienenen ersten Teils des Beitrags bilden u.a.
Franchising; lnformationsrechte sowie Fragen zur Vergütung und
zur Vertragsbeendigung. Der Ausgleichsanspruch nach S g9b HGB
sowie das Kartellrecht sind Gegenstand dieses zweiten Te¡ls.

Entscheidung

BGH: Erweiterung des Anwendungsbereichs der Beweislastumkehr
nach 5 476 BGB zugunsten der Verbraucher
(12.1 0.201 6 - Vilt ZR 1 03/1 s)

O[G Brandenburg: Fortbestand einer gelöschten Limited in
Deutschland
(27.7.2016 - 7 U 52/15 dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Sabine Otto-Gräbener)

Neuerscheinung Buch
Eerrar/Meyer/Mülle¡Æchnorbus/Singhof/ìlllolf (Hrsg.)
WpPG und EU-ProspelrtVo

Wertpapierprospektgesetz und EU-prospektverordnung

November 2016,1.696 Seften, Kr., € 289,-
ISBN: 978-3-8005 -1 596-7 / lnlos unter: wwushop.ruw.de

Neuerscheinung Buch
Martin R, Schulz (Hrsg.),

Compllance-Management lm Unternehmen -
Strategle und praktlsche Umsêtzung
November 2016, câ. 850 Seiten, Geb,,e U9,-
lSBN: 978-3-8005-1630-8 / lnfos unrec www.shop.ruw.de

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH-Schlussanträge: Mutter-Tochter-Richtlinie - Besteuerung
von Gesellschaften anlässlich von Gewinnausschüttungen - Begriff
des Steuerabzugs an der euelle ( 17 .11.2016 - C-69/15)
BFH: Veräußerung eines Liebhabereibetr¡ebs als Betriebsveräuße_
rung - Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns
(11.s.2016 - X R islls)
BFH: Gewerblicher Grundstückshandel - Ablehnung einer abwei-
chenden Festsetzung aus Billigkeitsgründen wegen Zeitablaufs _
Auslegung ermessenslenkender Verwaltungsanweisungen
(21.7.2016 -XR1"t/14)

Gesetzgebung
BR: Grundsteueneform
BR: Warnun g vor Steuergestaltungen

Aufsätze

Dipl.-oec. Robert C. Prätzler,5tB, und
Dipl.-Finw. (FH) Jürgen Stuber, RA

Vorsteuerabzug bei Holdings -
eine Bestandsaufnahme

Zur Frage, ob, wann und in welchem Umfang im Zusammenhang
mit dem Halten von Beteiligungen ein Vorsteuerabzugsrecht be_
steht, hat der EuGH 2015 in zwei deutschen Vorlageverfahren ent-
schieden, und er tat dies aus Sicht der Steuerpflichtigen sehi posi-
tiv. Zu beiden Verfahren liegen zwischenzeitlich diJNachfolgeur-
teile des BFH vor. Dennoch ist festzustellen, dass nach wie vor ent-
scheidende Fragen ungeklärt bzw. Fallstricke zu beachten sind.

Dr. Manfred Reich, RA/FAErbR/SIB

Die Erbschaft- und S¿henkungsteuerbefreiung für
Kunstsammlungen nach dem BFH-Urteil vom
72.5.2016

Der BFH hat mit Urteil vom 12.5.2016 - ll R 56/14 zur Erbschaft-
und Schenkungsteuerbefreiung beim Erwerb einer Kunstsamm-
lung Stellung genommen. Dieses Urteil ist bedeutsam, da es.hin-
sichtlich wichtiger Tatbestahdsvoraussetzungen Rechtsklarheit
überwiegend zugunsten des Steuerpflichtigen schafft. Ein Wer-
mutstropfen ist sicherlich, dass die vollständ¡ge Befreiung der
Kunstgegenstände einer Kunstsammlung davon abhängig ist, dass
jeder Kunstgegenstand sich mindestens 20 Jahre im Besitz der Fa-
milie befunden haben muss. lm Beitrag sollen die Erkenntnisse aus
dem BFH-Urteil für die Beratungspraxis dargestellt und Gestal-
tungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Entscheidungen 
:

BFH: Veräußerung eines Liebhabereibetriebs
(11.s.2016-XR15/1s)

8FH: Treuhändervergütung im Verbraucherinsolvenzverfahren
weder Werbungskosten noch außergewöhnliche Belastung
(4.8.2016 -Vt R 47 /13)

FG München: Anwendung eines unternehmensspezifischen Anti-
dumpingzollsatzes bei Vorlage einer Handelsrechnung mit Herstel-
lererklärung nach Annahme der Zollanmeldung und überlassung
der Waren
(25.2.2016 - 14K2534/14 - dazu BB-Kommentarvon
Georg Ede4 RA)
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
IASB: Zusam menfassung der Novembersitzung
IASB: Neue Ausgabe des lnvestor Update
DStV: Forderungen im Gesetzentwurfzur Umsetzung der
C5R-Richtlinie berücksichtigt

Wirtschaftsprüfung
FEË: Stellungnahme zum Country-by-Country Reporting

Finanzierung
BT: Mittelstandsanleihen weniger gefragt

Betriebswirtschaft
EU-Kommission: Kommission bringt Start-up-Unternehmen in
Europa voran

KPMG: Deutsche Unternehmen verpassen Wachstumspotential
im Ausland

Aufsatz

Prof. D¡. Bettina Thormann, WP/SIB, und Dr. Daniela Barth

Enforcement von Non-GAAP Measures durch die DPR

ln der Finanzberichterstattung deutscher Emittenten werden im-
mer häufiger auch Non-GAAP Measures verwendet. Es handelt sich
um finanzielle Leistungskennziffern, die nicht im bestehenden
IFRS-/HGB-Regelwerk definiert sind. Als Reaktion auf dieses auch
international zu beobachtende Phänomen haben sowohl die Euro-
pean Securities and Markets Authority (ESMA) als auch díe lnterna-
tional Organization of Securities Commissions (|OSCO) in jüngster

Zeit Leitlinien zur Verwendung von Non-GAAP Measures verab-
schiedet. Die lFRS-konforme Präsentation von finanziellen Messgrö-
ßen im Konzernabschluss wurde zudem als Prüfungsschwerpunkt
der europäischen Enforcer für das Jahr 201 6 festgelegt und von der
ESMA veröffentlicht. Der Beitrag geht auf das Enforcement von
Non-GAAP Measures in e¡nem |FRS-Konzernabschluss sowie dem
Konzernlagebericht durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungsle-
gung (DPR) ein. Hierzu beginnt der Aufsatz nach der Einleitung
(Abschn. l.) mit einem Überblick über die bestehenden ¡nternat¡o-
nalen und nationalen Regelungen zu Leistungskennzahlen
(Abschn. ll.). lm Anschluss daran wird die Vorgehensweise der DPR

bei der Prüfung von Non-GAAP Measures im Konzernabschluss und
in der Konzernlageberichterstattung dargestellt (Abschn. lll.).

2s21 Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Reichweite der Heimarbeit (1 4.6.201 6 - 9 AZR s)

BAG: Erforderlichkeit einer Betr¡ebsratsschulung zum betrieblichen
Eingliederungsmanagement (28.9.2016 - 7 AZR 699 / 1 4)

BAG: Verletzung der Friedenspflicht durch Streik
(26.7.2016 - 1 AZR160/14)
BAG: Verhältnis von WisszeitVG zum TzBfG

(28.9.201 6 - 7 AZR 549 / 1 4)

BAG: Verschlechterung einer Anpassungsregelung aufgrund von
tariflichen Regelungen (20.9.20"16 - 3 AZR 273 /15)
BAG: Wirkung einer Ausschlussfrist auf ein Mindestentgelt
(24.8.2016 - s AZR703l1s)
LAG Schleswig-Holstein: Konkurrentenklage bei einem öffentli-
chen Arbeitgeber (8.6.2016 - 3 Sa9/16)

2923

Aufsatz

Dr. René Döring, RA

Die Befreiung von der Anpassungsprüfung nach g t6
Abs. 3 Nr. 2 BetrAVG - alles eine Frage der
Rückwirkung?

Aktuell diskutiert d¡e Politik über die Einführung von echten Defi-

ned Contribution Zusagen, bei denen sich die Verpflichtungen des
Arbeitgebers allein in der Bereitstellung von Beiträgen erschöpft,
dieser aber nicht für eine bestimmte Höhe der Leistungen einzu-
stehen hat. Hintergrund ist die - nicht gerade neue - Erkenntnis,

dass einerseits der angemessene Lebensunterhalt im Alter nur
durch zusätzliche betriebliche und private Altersvorsorge gewährt
werden kann, die Förderung der betrieblichen Altersversorgung
aber umso schwieriger ist, je höher die mit ihr verbundenen unbe-
kannten Haftungsrisiken und ungewissen Verbindlichkeiten sind.

Elnsbesondere besteht erhebliche Uneinigkeit, ob von der Novellie-

rung des 5 16 Abs.3 Nr.2 BetrAVG auch in der Vergangenheit lie-
gende Anpassungsstichtage umfasst sind. Der Beitrag beleuchtet
den Hintergrund der Auseinandersetzung und erörtert unter Be-

rücksichtigung der Historie des Garantiezinses, warum 5 16 Abs.3
Nr.2 BetrAVG n.F. auch für Rentenanpassungszeiträume vor dem
31 .12.2015 anwendbar ist.

Entscheidungen

BAG: Vergütung bei Betriebsratstätigkeít außerhalb der Arbeitszeit
bei Fahrten zr,yischen Wohnung und Arbeitsstätte
(27.7.2016 - 7 AZR 2s5l1 4)

LAG Hamm: Kein Recht des Betr¡ebsrates nach S 104 BetrVG auf
Entfernung missliebiger Geschäftsführer aus dem Betrieb
(2.8.201 6 - 7 faBY 1 1 / 1 6 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Michael Kliemt, RA, und Michael Weth, RA)

Entscheidung

Niedersächsisches FG: Abgrenzung zwischen laufendem Gewinn 2930
und Betriebsaufgabegewinn
(14.6.2016- 13 K 33/15 dazu BB-Kommentarvon
Nikolaj Kubiþ RA/SIB)

Die Erste Seite
Boris Kurczinskl, StB

Kassengesetz auf der Z¡elgeraden - Zeit für
mehr Rechtssicherheit der Steuerpflichtigen

Veransta ltu ngsber¡cht
RdF-Workshop,,Akftuelle Entwicklungen im
Aufslchts- und Steuerrecht für Finanzinstrumente"
am 24.10.201ó ln Frankfurt a.M.

vt-vil

Kompakte Praxishilfe

Wirtschaftsprüferhaftu ng
201ó, Betr¡ebs-Berater Schr¡ftenreihe,
W¡rtschaftsrecht, 287 Seiten, Kt.,
tsBN: 978-3-8005-2095-4

€84r-

WiÉ(hâftt
p¡üfcrfiattung

Fâchmedien Recht und Wítschãft
RAM-

Jetzt bestellen!

dfy'rou,"uun,uu,, 08581 9ó05- 14 I ¡nfo(, suedost-service.de I www.ruw.de
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Wirtschaftsrecht

Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BGH: Übermittlung der érneuten Aufforderung zur Zahlung der

Einlage i.S,v, $21 Abs. l S. l GmbHG mittels Einwurf-Einschrei-

bens (27 .9.201 6 - ll ZR 299 / 1 5)

BGH: Fremdcoupon-Einlösung stellt keine gezielte Mitbewerberbe-
hinderung dar (23.6.2016 - I ZR 137 / 1 5)

8GH: Austauschgeschäft - keine Anfethtung wegen unentgeltli-
cher Leistung bei gemeinsamem lrrtum über die Ausgewogenheit
von Leistung und Gegenleistung (15.9.2016 - |XZR250I5)
BGH: Keine Störerhaftung für passwortgleiches WLAN - WLAN-

Schlüssel (l ZR - 220 /1 5)

OLG Karlsruhe: Feststellungsinteresse bei Kartellschadensersatz -
Beweis des ersten Ansche¡ns für Umbrella-Effect (9.11.2016 - 6 U

204/15 Kartl2l)
OLG München: Zur Erfüllung der Einlageschuld durch Zahlung an

den Geschäftsführer (12.10.2016 -7 U 1983/16)

Aufsätze

Garlos Robles y Zepl LL.M., RA, Dr. Kirsten Girnth, RAin, und

Dr. Sven Stumm

Der Deadlock beim EquityJoint Venture -
Lösungsansätze aus Sicht der Praxis

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gesellschaftern können
in einem Joint Venture zu einer Patt-Situation (Deadlock) führen,
wenn sich die.Gesellschafter nicht auf ein gemeinsames Vorgehen

verständ¡gen können. Um eine solche für alle Beteiligten unbefrie-
digende Situation zu vermeiden, muss der Joint Venture-Vertrag

belastbare Lösungsmechanismen zur Überwindung einer Patt-Si-

tuation bzw zum Umgang rilit einem unauflösbaren Deadlock ent-
halten. Der Beitrag analysiert die verschiedenen gängigen vertrag-
lichen Lösungsmechanismen und bewertet sie aus Sicht der Praxis.

Prof. Dr. Jochen Hoffmann und
Dr. Ulrich Höpfner, RA/FA lT-Recht

Kündigung per E-Mail im elektronischen
Geschäftsverkehr

M¡t Urteil vom 14.7.2016 hat sich der lll. Zivilsenat des BGH zur
Wirksamkeit einer Schriftformklausel in den AGB einer Online-Part-
nervermittlung geäußert und im Entscheidungsfall für unwirksam
èrklärt. Die Entscheidung hat über den konkreten Fall hinaus Be-

deutung für alle im elektronischen Geschäftsverkehr abgeschlosse-

nen Dauerschuldverhältnis,

Entscheidungen

BGH: Unwirksame Schriftformklausel in Online-Partnervermitt-
lungsvertrag
(1 4.7 .20 1 6 - lll zR 387 / 1 sl

BGH: Ausgleichsanspruch bei Übernahme'von Bürgschaften zu un-
terschiedlichen Höchstbeträgen für Gesellschaftsverbindlichkeiten

durch GmbH-Gesellschafter
(27 .9.201 6 - Xt 7R 81 / 1 s)

BGH: Vermutung der Ursächlichkeit eines Berátungsfehlers des

Verkäufers für den Entschluss des Käufers zum Erwerb einer als Ka-

pitalanlage angebotenen lmmobilie - Rechtsprechungsänderung
(1 s.7.2O1 6 - V ZR 1 68/ 1 s)

OLG Köln: Befreiung der GmbH-Geschäftsführer von den Be-

schränkungen des 5 1Bl BGB durch Gesellschaftsvertrag - keine

Erstreckung auf Liquidatoren
(21.9.2016 - 2Wx377 /16 mitBB-Kommentar von

Karsten Haase RA/FAArb)

Steuerrecht

2s4s Die Woche im Blick

Entscheidungen
BFH: Anwendung des Abzugsverbots gemäß S 4 Abs.5 Satz 1

Nr. 4 ESIG bei sog. ,,Henenabenden" (13.7 .2016 -Vlll R26/14)

BFH: Verrechnung von dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen-

den Veräußerungsverlusten nach Einführung der Abgeltungsteuer

9.8.2016 -VlllR27 /14
BFH: Familienhotel als steuerbegünstigter Zweckbetrieb
(21.9.2016 -V R s0/1s)
BFH: Grenzen der widerstreitenden Steuerfestsetzung - ,,Maßgeb-
licher Sachverhalt" ¡.5. des S 174 AO im Hinblick aufdas Bestehen

oder Nichtbestehen einer umsatzsteuerlichen Organschaft
(21.9.2016-V R24/15)
BFH: Bewertung einer Gesellschafterforderung für Zwecke der Erb-

schaftsteuer (Rechtslage bis zum 31.12,2008) - Anforderungen an

qualifizierten Rangri¡cktritt (28.9.2016 - ll R64/14)

FG Köln: Weitere EuGH-Vorlage des Finanzgerichts Köln zu 5 50d

Abs. 3 EStG (31.8.20'1 6 - 2 K7 21 / 13\

Aufsätze

Dipl.-Kfm. Tobias Bakeberg, 5tB, und

Sebastian Krüger LL.M., 5tB

Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der steuer.
lichen Verlustverrechnu ng von Körperschaften:
e¡ne erste Analyse von S 8d KSIG-E

Neben 5 8c KStG soll der Steuerpflichtige durch 5 8d KSIG eine Al-

ternative eingeräumt werden, um steuerliche Verluste zu erhalten:
Danach ist dies auf Antrag möglich, wenn die Körperschaft entwe-
der seit ihrer Gründung oder zumindest seit dre¡ Wirtschaftsjahren
ununterbrochen denselben Geschäftsbetrieb unterhält und diesen

auch nach erfolgtem (schädlichen) Anteilseignerwechsel fortführt
(fortführungsgebundener Verlustvortrag). lnsbesondere sollen

steuerliche Hemmnisse bei der Unternehmensfinanzierung durch

den Neue¡ntr¡tt bzw Wechsel von Anteilseignern beseitigt werden.
Der Beitrag analysiert die wesentlichen Aspekte der Vorschrift.

Martin Riegel, RA/FAStR/StB, und D¡. Falk Amler, RiFG

Festsetzung von Hinterz¡ehungszinsen schon
auf Vorauszahlungen?

,,Geht die Finanzverwaltung davon aus, so setzt sie nicht nur in

Selbstanzeigefällen zunehmend Hinterziehungszinsen schon auf
Einkommensteuervorauszahlungen statt nur auf die Jahressteuer

fest. Dies geschieht aber auch in Streitfällen, in denen die Finanz-

verwaltung lediglich unterstellt, dass der Steuerpflichtige vorsätz-

lich Steuern hinterzogen habe. Folge ist, dass der Zinslauf zuguns-

ten des Fiskus empfindlich vorverlageft wird. Angesichts des er-

heblichen Unterschieds zwischen Marktzins (ca. 170 p.a.) und Hin-

terziehungszins (60/o p.a.) belastet eine solche Vorverlagerung den

Steuerpflichtigen sehr. Dieser Beitrag führt in die Rechtslage ein

und gibt lmpulse für die Abwehrberatung

2947

29s2

2955

2957

2959

2963

Entscheidungen

BFH: Gewerblicher Grundstückshandel - Ablehnung einer abwei-
chenden Festsetzung aus Billigkeitsgründen wegen Zeitablaufs -
Auslegung ermessenslenkender Verwaltungsanweisungen
Q1.7.2016 -XR11/14)

BFH: Einwirkung abkommensrechtlicher Begriffsbestimmungen
auf innerstaatliches Steuerrecht
(20.7.2016 -l R 50/15 - dazu BB-Kommentar von

Stephan Hielscher, M.l.Tax, stB/FBlStR)
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Die Woche im Blick

Rechnungslegung
EU: IFRS 9 übernommen
EFRAG: Stellungnahmen zu ED/20'16/1

DStV: Forderung nach Anhebung der GWG-Grenze

Wirtschaftsprüfung
IDW: Erster Modul-Entwurf zu IDW RS HFA 50
IDW: Forderung nach Absenkung des steuerlichen Zinssatzes be¡
Pensionsrückstellungen

IDW: IDW RS HFA 17 zur Going-ConCern-Prämisse im Jahresab-
schluss

Finanzierung
PwC: Private Equ¡ty setzt auf digital - analoge Unternehmen verlie-
ren den Zugang zu Kapital

BR: Warnung vor Verschlechterung bei Mittelstandskrediten _

Betriebswirtschaft
BMWi: Studie ,,Neue Herausforderungen für den innovativen Mit-
telstand"

Aufsatz

Dipl.-Math. Jürgen Fodor und Hanne Borst

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Keine Altersdiskriminierung wegen Untergangs eines An-
spruchs auf Überbrückungsbeihilfe nach dem TV SozSich durch An-
spruch auf eine Teilrente (22.9.201 6 - 6 AZR397/15)
BAG: Umwandlung bei beitragsbezogener Leistungszusage
(30.8.2016 - 3 AZR361/1s9)
BAG: Höhe der persönlichen Zulage nach befristeter Teilzeitverein-
barung bei einer Einkommenssicherung nach S 6 TV UmBw
(22.9.20 1 6 - AZR 423 / 1 s)

Aufsätze

Steffen Jacobs, Benjamin Lotz und
Prof. D¿ Frank Maschmann

No-Go für Pokémon Go? - Abwehransprüche von
Betriebsinhabern gegen Betreiber von augmented-
reality-Software
Die Smartphone-App ,,Pokemon Go" sorgt se¡t dem Sommer für
große mediale Aufmerksamkeit. Aus arbeitsvertraglicher S¡cht ¡st

es für den Arbeitgeber möglich, dem Arbeitnehmer die Nutzung
dieses Spiels im Hinblick auf die Arbeitssicherheit, die Störung des
Betriebsfriedens etc. zu verbieten - selbst wenn dem Arbeitnehmer
ansonsten die private Nutzung des Handys, einschließlich des ln-
ternets, erlaubt ist. lnteressanter ist die Frage, ob der Arbeitgeber
auch Abwehransprüche gegenüber dem Softwarebetreiber hat.
Dieser Beitrag untersucht, welche rechtlichen Voraussetzungen da-
für notwendig sind.

Dr. Stefan Müller, RA, FAArb, und Marc Becker

(Keine) Vermutungsregelung beim Vorliegen
des Pflegegrades 1

Am 28.12.2015 wurde das Zwe¡te Gesetz zur Stärkung der pflegeri-
schen Versorgung und zur Anderung weiterer Vorschriften verkün-
det. Der Beitrag enthält einen Auszug aus den Gesetzesmateiialien,
der sich auf die Einführung einer Vermutungsregelung bezieht.
Von dieser Regelung wurde im Verlauf des Gesetzgebungsverfah-

rens Abstand genommen. Dies gibt Anlass, kurz auf die Hintergrün-
de und die Auswirkungen der Streichung des 5 19 S.3 SGB Xl aus

der endgültigen Gesetzesfassung einzugehen.

Entscheidung

BAG: Erforderlichkeit einer Betriebsratsschulung zum betrieblichen
Eingliederungsmanagement
(28.9.201 6 - 7 AZR 699 / 1 4l

BAG: Bonusanspruch nach billigem Ermessen
(3.8.201 6 - 10 AZR710/14 - dazu BB-Kommentar von
Dr, Christiari Ley, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Jörn Weitzmann, RA/FA|nsR/FASIR

Regierungsentwuñ zur Einpassung der
Europäischen lnsolvenzverordnungs
Dem redlichen Schuldner wird geholfen

Veranstaltungsber¡cht
4. Betriebs-Be¡ater Fachkonferenz Stiftungen am
9.1 1 .2016 in FranKurt a. M.

lmprcssum/llorschau
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2987
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3001

3004

Rechnungszins und lnflationsrate für betriebliche
Versorgungsleistungen im nationalen und
internationalen Jahresabschluss zum 31,12.201 6
Ziel des Beitrags ist es, den Erstellern der Jahresabschlüsse bei der
Rechnungslegung für Versorgungsleistungen an Arbeitnehmer un-
terstützende lnformationen zur Wahl des maßgeblichen Rech-
nungszinses und der erwarteten langfristigen lnflationsrate im Eu-
roraum zum Jahresende 2016 zur Verfügung zu stellen sowie sie
über aktuelle Entwicklungen bei den Rechnungslegungsstandards
in diesem Bereich zu informieren.

Entscheidung

FG München: Anpassung einer vom Betriebsprüfer gebildeten 2992
Rückstellung für Steuerforderungen aufgrund Bp nach Herabset-
zung der Steuerforderungen im Einsprûchsverfahren
(19.9.2016 -7 K621/16 - dazuB}-Kornmentar von
Dr. Florian Kleinmanns, StB/RA/FAStR)
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€ 139,-
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Say on Pay-Votum in Deutschland
Prof. Dr. Karsten Eisenschmidt, Kiel
ln dem Beitrag wird die praktische Umsetzung der Regelun-
gen aus 5 120 Abs.4 AktG (Say on Pay-Votum) untersucht.
Neben einer umfassenden Darstellung bisheriger empirischer
Studien und deren Ergebnissen wird die Hauptversammlungs-
saison 2015 für die Unternehmen des Prime Standards, des Ge-
neral Standards und des Entry Standards analysiert.

D81220994

KOMPAKT
Abschlussprüfu ng/Corporate Governance
Unterstützung von Überwachungs- und
Governancepflichten durch den WP: Grundsätze
ordnun gsmäßiger Prüfung von internen
Revisionssystemen (lDW EPS 983)
WPIStB Prof. Dr. Christian Zwirner, München I
Dr. Simone Hartmann, Bonn

D81215123

STEUERRECHT

AUFSATZ
lnternationales Steuerrecht
Die Richtlinienvorschläge der EU-Kommission vom
25.10.201 6 zur weiteren Ha rmon isieru ng der U nter-
nehmensbesteuerung
RA/FASIR Dr. Sebastian Benz I RA/SIB Dr. Julian Böhmer,
beide Düsseldorf
Die EU-Kommission hat am 25.10.2016 vier Richtlinienvor-
schläge veröffentlicht, die der weiteren Harmonisierung der
Unternehmensbesteuerung innerhalb der EU dienen sollen.
Über den lnhalt der vorgelegten Richtlinienentwürfe wird ein
erster Überblick gegeben.

D8122166ó

Körperschaftsteuer

Erdienbarkeit und Probeze¡t bei entgeltum-
wandlungsbas¡erten Versorgungszusagen
an Gesellschafter-Geschäftsfü hrer
RAVolker H. Bergt-Weis, München I Dipl"-Kfm. Norbert
Rutzmoser, Forstinning
Nach der Verfügung der OFD Niedersachsen vom 15.08.2014
soll es auch bei betrieblichen Versorgungszusagen an Gesell-
schafter-Geschäftsführer, die auf Entgeltumwandlung beru-
hen, für die ertragsteuerliche Anerkennung auf die sog. Er-
dienbarkeit der Versorgung ankommen. Die in den zeitlichen
Anerkennungsmerkmalen der Erdienbarkeit bzw. Probezeit
zum Ausdruck kommende Rechtsauffassung der Finanzver-
waltung wird einer kritischen Prüfung unterzogen und aufge-
zeigt, dass es bei einer aus Bezügeaustausch resultierenden
Versorgungszusage unter wertenden und vergleichenden
Aspekten auf ein Zeitmoment gar nicht ankommen kann und
darf.

D8T220806
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Erweiterte Kürzung nach 5 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG
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WP/SIB Jürgen Dräger, Hamburg
Ð81222137

Umsatzsteuer

Umsatzsteuerpfl ichtige Leistungen und Vorsteuer-
abzug bei platz¡erungsabhängigen Preisgeldern
VRiFG Thomas Müller, Köln

D8I222005
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Gewinnermittlung
Anwendungsschreiben zu 5 16 Abs.3b EStG

BMF, Schreiben vom 22.11.2016

D81223403

Kapitalertragsteuer
Ausstellung von Steuerbescheinigungen für
Kapitalerträge
BMF, S<hreiben vom 11.1 1.2016

D8I223406

Einkommensteuer

Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haus-
haltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die
lnanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen
BMF, Schreiben vom 09.11.2016

D812234A2 s.28ró
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5.2812s.2793

s.2814

5.2799

5.2815

ENTSCHEIDUNGEN
Gewinnermittlung
Anwendung des Abzugsverbots gem. 5 4 Abs. 5
Satz 1 Nr.4 EStG bei sog.,,Herfenabenden"
BFH, Urteil vom 13.07.2016 - Vlll R 261f4

D81223516 s.2816s.2800

E¡nkom mensteuer/Lohnsteuer
Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als
Arbeitslohn
BFH, Urteil vom 01.09.201 6 * Vl R 67 114

D81221488

Erbschaft-lSchenku ngsteuer

Bewertung einer Gesellschafterforderung für
Zwecke der ErbSt (Rechtslage bis 31.12.2008) -
Anforderungen an qualifi zierten Rangrücktritt
BFH, Urteil vom 28"09.2016 - ll R 641 14
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Corporate Governance

Anforderungen an Prüfungsausschüsse Ui\
Prof. Ðr. Rolf Nonnenmaeher I Dr. Dieter Wemmer
Prof. Dr. Axel v. Werder, MüncheniBerlin
Die regulatorischen Anforderungen an den Aufsichtsrat bzw
dessen Prüfungsausschuss hinsichtlich der Überwachung
und Prüfung der Rechnungslegung, der Wirksamkeit des in-
ternen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und
der Abschlussprüfung sind sehr komplex. Mit dem folgenden
Leitfaden gibt der Roundtable des Berlin Center of Corporate
Governance (BCCG) Anregungen im Sinne einer best practice
zur Handhabung des geltenden Rechts, die sich auf die Erfah-
rungen der Roundtable-Mitglieder mit Prüfungsausschüssen
gründen. lnsbesondere werden die Neuregelungen durch die
unmittelbar geltende Abschlussprüferverordnung und das

Abschlussprüfungsreformgesetz untersucht. Die Analyse des
Pflichtenhefts mtindet in konkrete Vorschläge für die Arbeits-
weise,,exzellenter" Prüfungsausschüsse.

081223100

KOMPAKT
Notarrecht

Notarhaftung: Keine Nichtigkeit einer Geschäfts-
anteilsübertragung bei Formunwirksamkeit der
darauf bezogenen Treuhandabrede
RA Dr. Dr. h.c. Georg Maier'Reimer/
RA Timo Steffes-Holländer, beide Köln

D81223358

ENTSCHEIDUNGEN
GmbH-Recht

Kaduzierung eines GmbH-Geschäftsanteils: Anfor-
derungen an Nachweis der Zahlungsaufforderung
mittels eingeschriebenen Br¡efs

BGH, Urteil vom 27.09.2016 -,12R299115
D81223474

lnsolvenzrecht

Schenkungsanfechtung: Zur Entreicherung des
Empfängers einer unentgeltlichen Zuwendung
BGH, Urteil vom 27.10.20f 6 - lX ZR 160114

o81223397
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Betriebliche Altersversorg ung/l nsolvenzrecht

Gesetzlicher lnsolvenzschutz bei Betriebsrenten aus
Erfüllungsansprüchen
Prof. Dr. Reinhold Höfer, Luzern
Wenn ein Arbeitgeber seine betriebliche Altersversor-
gung mithilfe einer Pensionskasse durchführt, gewährt das

Betriebsrentengesetz keinen gesetzlichen lnsolvenzschutz
durch den Pensions-Sicherungs-Verein a.G. (PSVaG). Falls aber

- wie in jüngerer Zeit - einige Pensionskassen die zugesagten
Leistungen nicht mehr voll erbringen können, muss der
Arbeitgeber für die Minderleistungen auch durch direkte
Versorgungszahlungen an den Arbeitnehmer einstehen. Der
Beitrag kommt zu dem Ergebnis, dass jene unmittelbaren Ver-

sorgungszahlungen den lnsolvenzschutz genießen.
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Urlaubsrecht

Verfall von Urlaubsansprüchen bei unterlassener
Geltendmachung durch den Arbeitnehmer
RA/FAArbR Dr. Frank Zaumseil, FrankfurtlM.
DBt2219s9

Betriebsverfassun gsrecht

Hausverbot für freigestellte Personalratsmitglieder
grundsätzlich unzulässig
RA Alexander Maximilian Kossakowski" Düsseldorf

D8r220581

Arbeitsvertragsrecht/Entgeltrecht
Stichtagsklauseln bei Treueboni:
Zukünftig Differenzierung nach dem
Kündigungsgrund erforderlich?
RAin Vera Ellger, LL.M., Frankfurt/M.
t81220652
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Betriebliche Altersversorgung

Günstigkeitsprinzip bei kollidierenden
Versorgungszusagen
8A6, Urteil vom 19.07.2016 - 3 AZB1l4l15
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I Lorenz Bernhardt, RA/st8, Partner, Transfer Pricing,

PwC (Tagungsleìtung)

I Dr. Stefan Greil, Berlin

I Till Reinfeld, Partner, Transfer Pricing, WTS

I Prof. Dr, Roman Seer, Lehrstuhl fi.ìr Steuenecht,

Direktor des instítuts für Steuerrecht und Steuervollzug,

Ruhr-Universität Bochum

| ORRin Ulrike l{tolff-5eeger, LL.M., M.R.F., Bayerisches

Landesamt ftjr Steuern

I u.v.a.
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I Transfer Pricing Change: Die Maßnahmen der 0ECD

und der EU-l(ommission

t Neues im Bereìch der Venechnungspreise aus 5ìcht

der deutschen Steuerverwaltung

I Brennpunkte laufender und zukünftiger Betriebs-

prüfu ngen & Umgang mit Verständigungsverfahren

I Transfer Pricing Interface: Tax, Accounting & Controlting

I Herausforderungen fu r konzerninterne Verrechnungs-

preise durch dìgitatisierte Prozesse

f u.v.m.

VERÂNSTATTUNGSDETAIIS

Termin:
20. Februar 2017 | 08.30 bis 17.15 Uhr

Veranstaltungsort:
Mövenpìck Hotet Frankfurt Cìty

ton 069 7880750

Teilnahmegebühr:
Normalpreis 995 € zzgl. MwSt.

Frühbucherpreis bis zum 15.01..2017:

795 € zzgl. MwSt.

25olo Rabatt für Abonnenten von
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Schwerpunl(t Die einfache Organisation

372 Die uei nfachea Organisation
Wie unnöti ge Komplexität vermieden werden kann

Johannes Schneider/Werner H. Hoffmann
Auf die gestiegene Umfetdkomptexität bietet eine

>einfache< Organisation keine adäquate Antwort.

Vielmehr müssen Unternehmen gegensätzlichen

Anforderungen genügen: lm Kerngeschäft sollen

sie mögtichst effizient sein und bei der Erkundung

neuer Chancen sind Agitität und Flexibilität gefragt.

Die Autoren setzen aufdas Prinzip der Professiona-

lität und zeigen, wie dennoch eine passende orga-

nisationale Lösung gefunden werden kann.

377 I nnovationspotenzial von Einfachheit
Von der Produktentwicklung lernen

David Griesbach/Stephanie Kaudela-Baum/

Sabrina Wyss

ln der Produktentwicklung wird vor allem das lnno-

vationspotenziaI von Einfachheit genutzt. Dabei

steht der Kunde im Zentrum: seine Erwartungen an

die Einfachheit des Produkts. Die daraus entste-

henden lnnovationen reduzieren aber nicht not-

wendigerweise die Komptexität in der Organisati-
on, sondern können diese sogar erhöhen. Wie eine

Organisation mit den daraus resultierenden Ziel-

konftikten umgehen kann, schildert dieser Beitrag.

384 SelbstorganisiertesUnternehmen
Fallstudie zur Einführung von Holacracy

Gerhard AndreY/PhiliPP Egli Jung

Liip, eines der führenden Schweizer Unternehmen in

der Web-Applikationsentwicklung, benötigte auf-

grund seines starken Wachstums ein neues Manage-

mentsystem. Sie entschieden sich für Holacracy, das

einen Großteil der Verantwortung auf die Teams

überträgt - zunächst mit einem holprigen Start.

lnterview
390 Nach der Sinnhaftigkeit der einzelnen Regeln

fragen
Mit D r. Wo If S ch u m a ch e r, b is 2 01 5 Vo rsta n d svo rsit-

zenderderAareal BankAG, sprach Prof. Dr. Gerhard

Schewe von der zfo darüber, wie staatliche Regula-

rien die Effizienz von organisatorischen Prozessen

und Strul<turen zusehends erschweren und die un-

ternehmerische Freiheit besch ränken.

Glosse

394 Entschlackung mit der lnsolvenz

Chance zum Neustart in der Krise

Stefan Weniger

1SS. tS.), Seite 370-371ztolzfo
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der Erarbeitungvon Prozesslandkarten am besten

vorgeht, und zeigt, dass sich dieser Aufwand auf
jeden Falt tohnt.

Spektrum
Rezension

Aktuelles

lmpressum

Verbandsmitteilungen

Call for Papers/Vorschau

it

397

404

Führung & Leadership

Bestenauswahl
Ein objektivierter Prozess opti miert die Fü h run gskräfte-

auswahl

Olaf B. Mäder
Die Diskussion um die Frauenquote hat gezeigt,

dass die Besetzung von Führungspositionen häufig

ohne einen strukturierten, nachvollziehbaren Aus-

wa h Ip rozess stattfi ndet. Ein o bjektivie rter Prozess

hitft dabei, die Transparenz zu erhöhen und den am

besten geeigneten Kandidaten für die jeweitige

Füh run gsposition zu finden.

Nachfolgeplanu ng mittelständischer Unter-
nehmen
Eine empirische Analyse der Unternehmensnachfolge

in Westfalen

Jörn Littkemann/Philipp Reinbacher/
Klaus Derfuß
Grúndliche Planung ist bei der Unternehmensnach-
folge ausschlaggebend für deren Erfolg. Die Studie
untersuchte die Motivation zu einer erfolgten Un-

ternehmensnachfolge und fragte sowohI die Über-
geber als auch die Nachfolger, wie sie diesen Pro-

zess beurteilen. Das Augenmerk tag dabei auf den

relevanten P[an ungsfaktoren.
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